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Informationen des 1. Bürgermeisters 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das Weihnachten und Neujahr sind vorüber und ich hoffe, dass Sie alle gesund und guten 
Mutes dieses Neue Jahr beginnen können.

Nach wie vor befinden wir uns im sog. Lockdown mit Ausgangsbeschränkung und dergleichen. 
Das hat vielen Menschen besonders in der zurückliegenden Weihnachtszeit sehr viel abver-
langt.
Für die große Disziplin und die gelebte Solidarität an Weihnachten und Sylvester möchte ich 
Ihnen von Herzen danken.

Die ersten Impfungen sind bereits erfolgt, vornehmlich zum Schutz unserer ältesten Mitbürger.
Das ist ein guter Anfang, aber lassen wir uns nicht täuschen.   
Es ist längst noch nicht vorbei und die ersten Anzeichen mehren sich, dass auch dieses Jahr 
2021 mit massiven Einschränkungen starten wird.

Seien wir also weiter alle bemüht, die Situation durch konsequentes Einhalten der auferlegten 
Maßnahmen nachhaltig zu entspannen.
Dazu kommt es aber auf jeden Einzelnen an.    

Ich wünsche Ihnen persönlich und im Namen des gesamten Marktgemeinderates einen guten 
Start in ein hoffentlich glückliches und vor Allem gesundes Neues Jahr.

Herzlichst, Ihr Joseph Mayer
1. Bürgermeister
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Christbaumspende

Auch zu diesem Weihnachtsfest konnte, unsere Marktgemeinde wieder festlich erstrahlen und 
uns Corona ein klein wenig vergessen lassen.

Den Christbaum an der Pestsäule haben uns diesmal Nico Hofmann und Ramona Hahn zur 
Verfügung gestellt. 

Für den fachgerechten Transport und die sichere Aufstellung stand uns wieder die 
Fa. Schormüller aus Ehringen zur Seite.

Allen einen ganz herzlichen Dank, verbunden mit der Bitte auch in den nächsten Jahren so 
schöne Bäume aus der Bürgerschaft angeboten zu bekommen.

gez. Joseph Mayer
1. Bürgermeister

Allgemeine Informationen 
Öffnungszeiten der VG Wallerstein
Allgemeine Öffnungszeiten:
Montag: 8.00 – 12.00 Uhr Montagnachmittag geschlossen
Dienstag: 8.00 – 12.00 Uhr Dienstagnachmittag geschlossen
Mittwoch: 8.00 – 12.00 Uhr Mittwochnachmittag geschlossen
Donnerstag: 8.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag: 8.00 – 12.00 Uhr Freitagnachmittag geschlossen

Sitzungstermine 2021
Sitzungstermin des Gemeinderats im ersten Halbjahr 2021:

               19.01.2021

               Beginn: 19.30 Uhr

Selbstverständlich können zusätzliche Sitzungstermine entstehen bzw. aus gegebenem Anlass 
Änderungen eintreten. Ungeachtet dessen bitten wir Sie, im Hinblick auf eine bessere Planbarkeit der 
Sitzungsinhalte, diese Termine zu beachten und Anträge rechtzeitig (Mittwoch vor der Sitzung) einzureichen.

Störungsnummer Bayerische Rieswasserversorgung
24-Stunden Störungshotline bei Störungen im Wasserleitungsnetz (z.B. Wasserrohrbrüchen) 
Telefon: 0800 279 0 279

Störungsnummer EnBW
Störung im Stromnetz: 07961/9336-1401
Störung im Gasnetz: 07961/9336-1402

Sprechtage der Deutschen Rentenversicherung
Die Sprechtage der Deutschen Rentenversicherung finden im Rathaus Nördlingen, Marktplatz 1 statt. Telefonische 
Anmeldung nur vormittags zwischen 08-12 Uhr ist unbedingt unter Telefon: 09081 84-167 erforderlich.



Seniorensprechstunden bei Frau Bosch und Herrn Fischer

Leider finden wegen der Corona-Pandemie und den damit erlassenen 

Beschränkungen keine persönlichen Sprechstunden am 1. Donnerstag 

des Monats statt. 

Da der weitere Verlauf der Pandemie nicht vorhersehbar und somit nicht 

bekannt ist, ab wann Sprechstunden wieder stattfinden können, bieten die Seniorenbeauftragten telefo-

nische Beratung und Hilfen an. 

Wer ein Anliegen hat, kann sich telefonisch an die Gemeinde (Frau Vandelli: 09081/2760-18) wenden, 

die dann die Anfrage an die Seniorenbeauftragten weiterleitet. 

Diese werden sich dann umgehend mit den Betroffenen in Verbindung setzen.

Liebe Senioren/innen,

Ein ungewöhnliches Jahr mit vielen Einschränkungen geht zu Ende. 
Für das neue Jahr 2021 wünschen wir viel Glück, Freude, Zuversicht, Mut und allerbeste Ge-
sundheit sowie Gottes Segen. 

Ihre Seniorenbeauftragen 
Brigitte Bosch und Josef Fischer

         Mülltermine des AWV Nordschwaben 

Restmüllabfuhr – Wallerstein, Birkhausen, Munzingen 09.01.2021 und 22.01.2021
Restmüllabfuhr – Ehringen 12.01.2021
Gelber Sack – Wallerstein und alle Ortsteile 14.01.2021
Bioabfall - Wallerstein und alle Ortsteile 08.01.2021 und 21.01.2021
Papiertonne – Wallerstein, Birkhausen, Munzingen 21.01.2021
Papiertonne – Ehringen 27.01.2021
Öffnungszeiten des Recyclinghofes Wallerstein
sowie Annahme von Sperrmüll und Altkleider

Keine Annahme von Grüngut, Laub- und Heckenschnitt.

Neue Öffnungszeiten!
Samstag, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Bei Fragen, Anregungen oder Problemen bei der Abfuhr wenden Sie sich an:

Telefon: 0906 7803-0 oder Infotelefon: 0906-780330
E-Mail: info@awv-nordschwaben.de
Homepage: www.awv-nordschwaben.de
Bitte achten Sie auch auf kurzfristige Änderungen der Abfuhrtermine in der örtlichen Tagespresse. 

Ende Amtlicher Teil
Für den redaktionellen (nicht amtlichen) Teil ist der jeweilige Auftraggeber verantwortlich



Musikschule 

VIEL GLÜCK  
UND GESUNDHEIT  
IM NEUEN JAHR 2021 
 

WÜNSCHEN WIR ALLEN BÜRGERN 
UND BÜRGERINNEN UNSERER GEMEINDE !                                                                                          

dass …

… das gemeinschaftliche 



Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein 

Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2021

Steuerfestsetzung:
Die Hebesätze der Marktgemeinde Wallerstein für das Kalenderjahr 2021 sind wie folgt festgesetzt: 

Grundsteuer A: 440 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H.

Die Hebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Die Grundsteuer kann für diejenigen Steuerschuldner, für die die gleiche Steuer wie im Vorjahr anfällt, 
anstatt durch einen individuellen Bescheid, auch durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt werden 
(§ 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes). 
Vorbehaltlich der Erteilung eines schriftlichen Grundsteuermessbescheides oder Grundsteuerbeschei-
des 2021 wird hiermit gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes die Grundsteuer für das Kalender-
jahr 2021 in gleicher Höhe wie im Vorjahr festgesetzt. 
Dies bedeutet, dass diejenigen Steuerschuldner, die keinen Grundsteuerbescheid 2021 erhalten, im 
Kalenderjahr 2021 die gleiche Grundsteuer wie im Kalenderjahr zuvor zu entrichten haben. Für diese 
treten mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen 
an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid für 2021 zugegangen wäre. 

Zahlungsaufforderung:
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer für 2021 zu den Fälligkeitsterminen (15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. oder wenn ein Antrag auf jährliche Zahlung gestellt wurde, am 01.07.) und mit 
den Beträgen, die sich aus dem letzten schriftlichen Grundsteuerbescheid vor Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung ergeben, auf eines der folgenden Bankkonten der Gemeindekasse zu überweisen 
oder einzuzahlen:

Raiffeisenbank Ries eG Sparkasse Nördlingen
BIC: GENODEF1NOE BIC: BYLADEM1NLG
IBAN: DE61 7206 9329 0002 5157 41 IBAN: DE34 7225 1520 0000 1900 09

Bei Abbuchern wird die Schuld zum Fälligkeitstermin abgebucht.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Waller-
stein, Weinstraße 19, 86757 Wallerstein einzulegen. 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschie-
den werden, so kann Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 
4, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben 
werden. 

Hinweis zur Grundsteuer bei Eigentumsübergang

Bei der Übergabe eines Grundstücks auf einen anderen Eigentümer ist der bisherige Eigentümer 
so lange grundsteuerpflichtig, bis das Finanzamt das Grundstück auf den neuen Eigentümer 
fortgeschrieben hat (§ 9 Grundsteuergesetz).
Diese Fortschreibung erfolgt zum 01. Januar des auf den Eigentumsübergang folgenden Jahres.
Andere vertragliche Abmachungen sind privatrechtlich und können von der Steuerverwaltung 
nicht berücksichtigt werden.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter der Telefonnummer 09081/2760-15.



Hundesteuer für das Jahr 2021

Folgend wird auf die wichtigsten Bestimmungen der Satzung über die Hundesteuer hingewiesen:

Steuersatz
Der Steuer unterliegt das Halten von Hunden durch natürliche Personen im Gemeindegebiet, soweit es nicht aus-
schließlich der Erzielung von Einnahmen dient. Die Hundesteuer beträgt für jeden über vier Monate alten Hund 40 
Euro. Werden mehrere Hunde gehalten, so erhöht sich der Steuerbetrag für den zweiten Hund und jeden weiteren 
Hund auf 80 Euro. Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als vom Haushalt gemeinsam gehalten.

Beginn und Ende der Steuerpflicht
Die Steuerschuld entsteht am 1. Januar für jeden an diesem Tag gehaltenen über vier Monate alten Hund.

Hundesteuermarken
Der Hundehalter hat die von ihm gehaltenen Hunde mit einer gültigen und sichtbar befestigten Hundesteuermarke 
zu versehen. Endet die Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit einer schriftlichen Mitteilung über die Beendigung 
der Hundehaltung innerhalb eines Monats an die Gemeinde zurückzugeben.

Bitte beachten Sie, dass die im Jahr 2020 zugesandten Hundesteuermarken auch noch für das Jahr 2021 
gelten. 

Anzeigepflichten des Hundehalters
Wer im Gemeindegebiet einen über vier Monate alten Hund hält, hat dies innerhalb eines Monats nach Beginn der 
Haltung oder nachdem der Hund das steuerbare Alter erreicht hat, der Gemeinde schriftlich anzuzeigen. Endet die 
Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für eine gewährte Steuervergünstigung, so ist dies der Gemein-
de ebenfalls innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.

Wer vorsätzlich oder leichtfertig diesen Anzeigepflichten nicht nachkommt, handelt ordnungswidrig. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Sollten Sie es bisher vergessen haben, 
ihren Hund anzumelden, empfehlen wir Ihnen, dies dringend nachzuholen. 

Ein Anmeldeformular ist auf dem Rathaus oder im Internet unter www.vg-wallerstein.de erhältlich

    Kirchliche Nachrichten 

Evangelische Gottesdienste:
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Ehringen-Wallerstein Tel-Nr. 09081 7154
E-Mail: klaushaimboeck@t-online.de Fax-Nr. 0908179841

Alle Angaben ohne Gewähr
bzw. unter der Bedingung, dass es die epidemiologische Lage zulässt...

Gottesdienste in Ehringen in Waller-
stein

Sonntag, 10.01.2021
(1. Sonntag nach Epiphanias) 10.00 Uhr 9.00 Uhr

Sonntag, 17.01.2021
(2. Sonntag nach Epiphanias) 9.00 Uhr 10.00 Uhr

Sonntag, 24.01.2021
(3. Sonntag nach Epiphanias)

10.00 Uhr
+ Kigo 9.00 Uhr

Sonntag, 31.01.2021
(Letzter Sonntag nach Epiphanias) 9.00 Uhr 10.00 Uhr

Wann wieder Kindergottesdienste stattfinden können, wird im neuen Jahr entschieden.

___________________________________________________________________________________



Katholische Sonntagsgottesdienste:
Kath. Pfarreiengemeinschaft Wallerstein
Tel. Nr. 09081/71 30, Fax-Nr. 09081/27 65 80
E-Mail: pg.wallerstein@bistum-augsburg.de

Datum St. Vitus
Birkhausen

St. Michael
Munzingen

St. Alban
Wallerstein

Samstag,
09.01.2021

19.00 Uhr
Sonntagvorabendmesse

Sonntag,
10.01.2021

08.30 Uhr
Hl. Messe

10.00 Uhr
Hl. Messe

Samstag,
16.01.2021

19.00 Uhr
Sonntagvorabendmesse

Sonntag,
17.01.2021

10.00 Uhr
Hl. Messe

10.00 Uhr
Hl. Messe

Werktagsgottesdienste:
Wallerstein: am Dienstag um 9.00 Uhr 

am Mittwoch um 19.00 Uhr 
Munzingen: am Donnerstag um 19.00 Uhr
Birkhausen: am Mittwoch um 19.00 Uhr

am Freitag um 09.00 Uhr 

Die Gottesdienste können im Einzelfall kurzfristig geändert werden.

Gültig ist der aktuelle Kirchenanzeiger, der in den jeweiligen Kirchen aufliegt!

Aktualisierung der Schutz- und Hygienemaßnahmen in den Gottesdiensten:
Es gelten weiterhin die üblichen Schutz- und Hygienemaßnahmen:
- Mindestabstand 1,5 m zwischen den einzelnen Haushalten
- Tragen der Masken während des gesamten Gottesdienstes, auch bei den

Rosenkränzen und Andachten!  

Aus den Nachbargemeinden!  

Gesundheitskurse des SV Wechingen
beide Kurse können von der Krankenkasse bezuschusst werden.

1. Kurs: Cardio-Aktiv DTB, Herz-Kreislauftraining für Jung und Alt
Donnerstag 12 Übungsstunden 14.01.2021 -15.04.2021 von 20:15 – 21:15 Uhr

2. Kurs: AlltagsTrainingsProgramm, DTB älter werden in Balance, ab 60 Jahren,
Donnerstag 12 X 06.05.-05.08.2021 von 20:15-21:15 Uhr,

Im und um das Sportheim in Wechingen, St.Veitstraße 10, Ruth Hermann, geruth@gmx,de, 09085 447, 
016092456688

Termine Fastenseminare 2021

1. Wechingen Sportheim Mittwoch 13.01.2021 bis Samstag 23.01.2021
2. Wechingen Sportheim Mittwoch 10.02.2021 bis Samstag 20.02.2021
3. VHS Nördlingen Mittwoch 24.02.2021 bis Samstag 06.03.2021
4. VHS Oettingen Mittwoch 10.03.2021 bis Samstag 20.03.2021
5. Wechingen Sportheim Mittwoch 26.05.2021 bis Samstag 05.06.2021
6. VHS Oettingen Mittwoch 09.06.2021 bis Samstag 19.06.2021
7. VHS Nördlingen Mittwoch 23.06.2021 bis Samstag 03.07.2021



Sonstiges!  

Die Fürstin Wilhelmine Alten- und Pflegeheim-Stiftung veranstaltete 

seit nunmehr über zwei Jahrzehnten einen jährlichen Weihnachtsmarkt, 

der ins Leben gerufen wurde, um allen Bewohnern die Teilnahme zu 

ermöglichen. 

Aufgrund der herrschenden Verhältnisse konnte der Markt dieses Jahr natürlich 

nicht stattfinden. Um den Bewohnern dennoch eine vorweihnachtliche Freude zu bereiten kamen die 

Mitarbeiter auf die schöne Idee, den Garten weihnachtlich festlich zu kreieren und in einem Rundgang 

Nischen zum Innehalten zu gestalten. Danach konnten sich die Bewohner mit Glühwein aufwärmen und 

sich die selbstgebackenen Plätzchen schmecken lassen. Um es den Adventsmarkt gleich zu tun, ende-

tet der besinnliche Adventssonntag am Abend mit Würstchen vom Grill.



Das Fürst Wallerstein Unternehmen ehrt treue Mitarbeiter für 110 Jahre Betriebs-
zugehörigkeit. 

In kleinem Rahmen und auf Abstand fanden sie in diesem Jahr statt – die Mitarbeitereh-
rungen des Fürst Wallerstein Unternehmens.

Besondere Treue und jahrzehntelanges Engagement zu ehren erfülle ihn mit Freude und auch Stolz, so der Erb-
prinz zu Oettingen-Wallerstein, der Frau Angelina Hafner von „Waldruh Naturbestattung“ ehrte. Er bedankte sich 
für den Einsatz, die Loyalität und die Motivation der Mitarbeiter, gerade im Jahr 2020 und der derzeitigen Situation 
wichtige und geforderte Eigenschaften, und hob den Zusammenhalt der gesamten Belegschaft hervor.

Auch Herr Metz, Geschäftsführer des Fürst Wallerstein Brauhauses dankte seinen Mitarbeitern für Ihre langjährige 
Betriebstreue, die jederzeit gute Zusammenarbeit sowie das langjährige Engagement. Geehrt wurden die Jubilare 

Frau Angelina Hafner, Waldruh Naturbestattung 40 Jahre 

Herr Gerstmayr, Fürst Wallerstein Brauhaus, 10 Jahre 

Herr Ganzenmüller, Fürst Wallerstein Brauhaus 20 Jahre,

Herr Pfleiderer, Fürst Wallerstein Brauhaus 40 Jahre.

Die Jubilare mit 40 jähriger Betriebszugehörigkeit erhielten eine große goldene Medaille des Fürstenhauses, eine 
Fürstliche Urkunde und zudem die Urkunde des Freistaates Bayern. 

Wir hoffen, die Jubilare im nächsten Jahr gebührend feiern zu können! 

Datenpflege auf der Homepage
Wir möchten alle Vereine etc. bitten die Angaben
auf der Internetseite auf Richtigkeit und Vollständigkeit
zu überprüfen und Änderungen mitzuteilen 
(vor allem nach Neuwahlen von Vorständen etc.)

Senden Sie uns die Daten per E-Mail an: 
info@markt-wallerstein.de

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 



Was sonst noch interessiert!  

Neuer Starttermin:
Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten - Grundkurs – Industrie oder branchenübergreifend
Dieser Kurs wendet sich an alle, die keine ausgebildeten Elektrofachkräfte sind, die aber einfache Arbeiten an 
elektrischen Betriebsmitteln vornehmen wollen. Sie werden umfassend auf die Gefahrenquellen beim Umgang mit 
elektrischem Strom hingewiesen und wissen, welche Maßnahmen bei Stromunfällen einzuleiten sind. Ein Ab-
schlusstest gewährleistet, dass Sie als Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten gem. den Vorschriften der Be-
rufsgenossenschaft (BGV A3/BGG 944) anerkannt sind. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung.

Vollzeit:      01.02. – 12.02.2021
Teilzeit:      26.02. – 27.03.2021

Nähere Informationen unter:
etz Aalen Tel.: 07361 88 09 457
oder per Mail: info@etz-aalen.de
www.etz-aalen.de

Energie-Beratung des Landkreises Donau-Ries 

Beratung zu allen Energie-Fragen  

Sprechstunden in Donauwörth und Nördlingen für Einzelhaushalte, Hausverwaltungen, 
Hausmeister, Städte und Gemeinden – alle Termine im Überblick

Datum Ort

14.01.2021* Donauwörth 

21.01.2021 Nördlingen

04.02.2021 Donauwörth

25.02.2021* Nördlingen

04.03.2021 Donauwörth

18.03.2021 Nördlingen

Termine für die Beratung zu Elektro-Mobilität 2021

Datum Ort

27.01.2021 Donauwörth

24.02.2021 Nördlingen

24.03.2021 Donauwörth



Die Bundeswaldprämie

Waldeigentümer werden mit 500 Millionen Euro unterstützt

Bundesministerin Julia Klöckner erlässt Förderrichtlinie – Forstbetriebe durch 
Waldschäden und Corona stark getroffen – Nachhaltigkeitszertifizierung ist 
Voraussetzung für Erhalt der Prämie

Die Wälder in Deutschland leiden seit drei Jahren unter Dauerstress. Stürme, Dürre, und ein massiver Befall des 
Borkenkäfers haben ihm bedrohlich zugesetzt. Den Waldbesitzern auch. Ihre geschädigten Waldflächen müssen 
sie räumen und wiederbewalden, die Holzpreise sind – verstärkt auch durch die Corona-Pandemie – stark gesun-
ken. Viele Waldeigentümer haben durch die Waldschäden und Verwerfungen auf dem Holzmarkt starke wirtschaft-
liche Schäden erlitten. Es fehlt ihnen an Liquidität.

Das Bundeswaldministerium hat daher mit der Großen Koalition erstmals eine Nachhaltigkeitsprämie für den 
Wald entwickelt: 500 Millionen Euro, um die Waldeigentümer direkt zu unterstützen. Diese Hilfen können ab Ende 
der Woche abgerufen werden – die von Bundesministerin Julia Klöckner gezeichnete Förderrichtlinie wird am Frei-
tag im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Voraussetzung für den Erhalt der Prämie ist eine Nachhaltigkeits-Zertifizierung der Waldfläche nach den Program-
men PEFC oder FSC. Die Zertifizierung kann bis zum 30. September 2021 nachgereicht werden. Eine Auszahlung 
der Prämie erfolgt, wenn die Zertifizierung vorliegt.

Wer wie Hilfe erhält:
• Die Nachhaltigkeitsprämie beträgt mindestens 100 Euro pro Hektar und richtet sich an private und kom-

munale Waldbesitzer. Die Prämie kann beantragt werden, wenn sie insgesamt über der Bagatellgrenze 
von 100 Euro liegt.

• Anträge können natürliche und juristische Personen bis zum 30. Oktober 2021 stellen.
• Die Antragstellung erfolgt in einem Online-Formular auf der Webseite www.bundeswaldpraemie.de.
• Die Auszahlung der Prämie muss bis Ende 2021 abgeschlossen sein, da es sich um Mittel aus dem 

Corona-Konjunkturprogramm handelt.

Bundesministerin Julia Klöckner: „Mit der Nachhaltigkeitsprämie geben wir den Wäldern und der Forstwirtschaft 
eine Perspektive in schweren Zeiten. In der Großen Koalition haben wir uns entschieden, dass in Wald investiertes 
Geld gut angelegt ist. Denn es sind unsere Forstwirte und Waldbesitzer, die den Erhalt und den klimaangepassten 
Umbau des Waldes gestalten. Sie leisten viel für den Klimaschutz, haben durch den Klimawandel jedoch nun 
selbst erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten, sind teilweise in der Existenz bedroht. Ihnen greifen wir mit der 
Prämie unter die Arme – nach klaren Nachhaltigkeitskriterien.“

Weitere Unterstützung des Bundeswaldministeriums (BMEL):
Die Nachhaltigkeitsprämie ist ein Teil des Corona-Konjunkturpaktes „Wald & Holz“ in Höhe von insgesamt 700 
Millionen Euro. Die restlichen 200 Millionen Euro sind vorgesehen für Investitionen in die moderne Forst- und 
Holzwirtschaft und um das Bauen mit Holz zu fördern. Bereits Anfang November wurde aus diesen Mitteln ein Pro-
gramm in Höhe von 50 Millionen Euro gestartet, mit dem Investitionen in IT-Hard- und Software, Maschinen, Gerä-
te, Anlagen und Bauten, die in der nachhaltigen Forstwirtschaft und der mobilen Holzbearbeitung zum Einsatz 
kommen, gefördert werden.

Die Nachhaltigkeitsprämie und das Investitionsprogramm ergänzen die bereits vom BMEL und den Ländern auf 
den Weg gebrachten Hilfen für den Wald im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz 
(GAK) in Höhe von rund 800 Millionen Euro. Davon entfällt der Löwenanteil mit 478 Millionen Euro auf den Bund. 
Die GAK-Hilfen werden sehr gut angenommen und kommen auf der Fläche an, reichen aber angesichts der massi-
ven Waldschäden nicht aus.

Alle Informationen zur Abwicklung sind auf der Homepage www.bundeswaldpraemie.de einsehbar. 
Der Antrag kann ab sofort online gestellt werden. 



Das neue VHS-
Programm ist 
ab sofort in der 
Verwaltungs-
gemeinschaft 
Wallerstein so-
wie im Rathaus 
in Maihingen 
und Marktoffin-
gen verfügbar.

Des Weiteren lie-
gen in diversen 
Geschäften und 
Banken die VHS 
Hefte ebenfalls 
aus.

Anzeigen 

Rieser Volkshochschule e. V. – Zweigstelle Wallerstein 

Übersicht der Frühjahrskurse!

Anmeldungen sind möglich. 
Ob die Kurse stattfinden ist vom weiteren Verlauf der Pandemie und 
den Bestimmungen der Regierung abhängig.

K101 Original Rieser Bauerntorte mit Dinkelvollkornmehl
Leitung: Karin Neupert
Dauer: 1 Abende
Zeit: Dienstag, 23.02.2021 – 19:00 Uhr bis 22:15 Uhr
Ort: Grund- und Mittelschule, Schulküche

K102 Wir backen Rieser Küchle
Leitung: Karin Neupert
Dauer: 1 Abende
Zeit: Dienstag, 02.02.2021 – 19:00 Uhr bis 22:15 Uhr
Ort: Grund- und Mittelschule, Schulküche

G057 Hatha-Yoga für Anfänger
Leitung: Stefan Fälschle
Dauer: 12 Abende 14.01. – 22.04.2021 immer donnerstags
Zeit: 18:45 Uhr bis 19:45 Uhr

G058 Hatha-Yoga für Fortgeschrittene
Leitung: Stefan Fälschle
Dauer: 12 Abende 14.01. – 22.04.2021 immer donnerstags
Zeit: 18:45 Uhr bis 19:45 Uhr

W101 Fitness und Alter / Seniorengymnastik für Damen
Leitung: Ute Büttner / Ingrid Ziegelmüller
Dauer: 13 Abende 14.01. – 29.04.2021 immer donnerstags
Zeit: 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr
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